
 © 2006 jugendarbeit.ch zur freien Verwendung für den Privatgebrauch Version: 1.0 vom 05.06.2006

Jugendliche und Geld

Gesetzesartikel ZGB

ZGB 276

1 Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbegriffen die Kosten von Erziehung,
Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.

2 Der Unterhalt wird durch Pflege und Erziehung (...) geleistet.

3 Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kind zugemutet werden kann,
den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder anderen Mitteln zu bestreiten.

ZGB 277

1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Mündigkeit des Kindes.

2 Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den
gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entspre-
chende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.

ZGB 285

1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfä-
higkeit der Eltern entsprechen und ausserdem Vermögen und Einkünfte des Kindes (...) berücksichti-
gen.

ZGB 318

1 Die Eltern haben, solange ihnen die elterliche Sorge zusteht, das Recht und die Pflicht, das Kindes-
vermögen zu verwalten.

ZGB 319

1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des
Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.

ZGB 323

1 Was das Kind durch eigene Arbeit erwirbt (...) steht unter seiner Verwaltung und Nutzung.

2 Lebt das Kind mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so können sie verlangen, dass es einen
angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.
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